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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Rechtssatz

Das Fehlen von Aufzeichnungen bei Übernahme einer Vertreterstellung muss ein Anlass sein, Nachforschungen über

allfällige Verbindlichkeiten des zu vertretenden Vereins anzustellen.
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